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Rechtliche GrundlagenRechtliche Grundlagen
Es gibt verschiedene Stufen rechtlicher Es gibt verschiedene Stufen rechtlicher 
Grundlagen:Grundlagen:

Gesetze (Bundesgesetze, Landesgesetze)Gesetze (Bundesgesetze, Landesgesetze)

Verordnungen (durch BMUKK, LSR)Verordnungen (durch BMUKK, LSR)

ErlErläässe (durch BMUKK) sse (durch BMUKK) zBzB RundschreibenRundschreiben

Regelungen im Rahmen der Schulpartnerschaft Regelungen im Rahmen der Schulpartnerschaft 
(Schulforum, SGA beschlie(Schulforum, SGA beschließßen Hausordnung)en Hausordnung)



Gesetzliche Grundlagen:Gesetzliche Grundlagen:

Schulunterrichtsgesetz (BGBl Nr. 472/1986)Schulunterrichtsgesetz (BGBl Nr. 472/1986)
§§§§ 43 43 --50 (9. Abschnitt betr. Schulordnung)50 (9. Abschnitt betr. Schulordnung)

hier speziell hier speziell §§ 44 Abs. 1 44 Abs. 1 SchUGSchUG
§§§§ 63a 63a –– 64 (13. Abschnitt): Regelungen 64 (13. Abschnitt): Regelungen üüber Klassenber Klassen-- und und 

Schulforum (VS, HS, Sonderschulen) Schulforum (VS, HS, Sonderschulen) bzwbzw 
Schulgemeinschaftsausschuss (mittlere und hSchulgemeinschaftsausschuss (mittlere und hööhere here 
Schulen, Berufsschulen, PTS, Sonderschulen m. Lehrplan Schulen, Berufsschulen, PTS, Sonderschulen m. Lehrplan 
PTS)PTS)

KlassenKlassen-- und Schulforum und Schulforum bzwbzw SGA entscheiden SGA entscheiden üüber die ber die 
Hausordnung gem. Hausordnung gem. §§ 44 Abs. 1 44 Abs. 1 SchUGSchUG



Bestimmungen in anderen Bestimmungen in anderen 
GesetzenGesetzen

EinschlEinschläägige Rechtsvorschriften finden sich auch in gige Rechtsvorschriften finden sich auch in 
diversen anderen Gesetzen. So etwa:diversen anderen Gesetzen. So etwa:

Sicherheitspolizeigesetz (SPG)Sicherheitspolizeigesetz (SPG)
Strafgesetzbuch (StGB)Strafgesetzbuch (StGB)
Suchtmittelgesetz (SMG)Suchtmittelgesetz (SMG)



§§ 44 Abs. 1 44 Abs. 1 SchUGSchUG 
Gestaltung des Schullebens und QualitGestaltung des Schullebens und Qualitäätssicherungtssicherung

Der zustDer zustäändige Bundesminister hat durch ndige Bundesminister hat durch VerordnungVerordnung die ndie nääheren heren 
Vorschriften Vorschriften üüber das Verhalten der Schber das Verhalten der Schüüler in der Schule, bei Schulveranstaltungen ler in der Schule, bei Schulveranstaltungen 
((§§ 13) und bei schulbezogenen Veranstaltungen (13) und bei schulbezogenen Veranstaltungen (§§ 13a), 13a), üüber Maber Maßßnahmen zur Sicherheit nahmen zur Sicherheit 
der Schder Schüüler in der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenler in der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen en 
Veranstaltungen sowie zur ErmVeranstaltungen sowie zur Ermööglichung eines glichung eines vordnungsgemvordnungsgemäßäßenen Schulbetriebes auf Schulbetriebes auf 
Grund dieses Abschnittes und unter Bedachtnahme auf das Alter deGrund dieses Abschnittes und unter Bedachtnahme auf das Alter der Schr Schüüler, die Schulart ler, die Schulart 
sowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu erlassen. Das Schulsowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu erlassen. Das Schulforum (forum (§§ 63a) bzw. 63a) bzw. 
der der SchulgemeinschaftsausschuSchulgemeinschaftsausschußß ((§§ 64) kann dar64) kann darüüber hinaus, soweit es die besonderen ber hinaus, soweit es die besonderen 
VerhVerhäältnisse erfordern, eine ltnisse erfordern, eine HausordnungHausordnung erlassen; sie ist der Schulbeherlassen; sie ist der Schulbehöörde erster rde erster 
Instanz zur Kenntnis zu bringen und durch Instanz zur Kenntnis zu bringen und durch 
Anschlag in der Schule kundzumachen. In der Hausordnung kAnschlag in der Schule kundzumachen. In der Hausordnung köönnen je nach der Aufgabe nnen je nach der Aufgabe 
der Schule (Schulart, Schulform), dem Alter der Schder Schule (Schulart, Schulform), dem Alter der Schüüler sowie nach den sonstigen ler sowie nach den sonstigen 
Voraussetzungen am Standort (Voraussetzungen am Standort (zBzB Zusammensetzung der Klasse, schulautonome Zusammensetzung der Klasse, schulautonome 
Profilbildung, Beteiligung an Projekten bzw. SchulpartnerschafteProfilbildung, Beteiligung an Projekten bzw. Schulpartnerschaften, regionale n, regionale 
Gegebenheiten) schuleigene Gegebenheiten) schuleigene VerhaltensvereinbarungenVerhaltensvereinbarungen ffüür Schr Schüüler, Lehrer und ler, Lehrer und 
Erziehungsberechtigte als Schulgemeinschaft und MaErziehungsberechtigte als Schulgemeinschaft und Maßßnahmen zur Fnahmen zur Föörderung der rderung der 
SchulqualitSchulqualitäät festgelegt werden, wobei das Einvernehmen aller Schulpartner at festgelegt werden, wobei das Einvernehmen aller Schulpartner anzustreben nzustreben 
ist. Die Hausordnung einer Privatschule darf deren besondere Zieist. Die Hausordnung einer Privatschule darf deren besondere Zielsetzung nicht lsetzung nicht 
beeintrbeeinträächtigen.chtigen.



Verordnung Verordnung üüber die Schulordnungber die Schulordnung

Erlassen auf Grund des Erlassen auf Grund des §§ 44 Abs 1 44 Abs 1 SchUGSchUG
BGBl Nr. 37/1974BGBl Nr. 37/1974

EnthEnthäält nlt näähere Regelungen zu den in den here Regelungen zu den in den §§ 43 43 ––
50 50 SchUGSchUG angefangefüührten Grundshrten Grundsäätzentzen

Hier interessant ist vor allem Hier interessant ist vor allem §§ 4 Abs. 4 der 4 Abs. 4 der 
Schulordnung:Schulordnung:



§§ 4 Abs. 4 Schulordnung4 Abs. 4 Schulordnung
GegenstGegenstäände, die die Sicherheit gefnde, die die Sicherheit gefäährden oder den hrden oder den 
Schulbetrieb stSchulbetrieb stöören, dren, düürfen vom Schrfen vom Schüüler nicht mitgebracht ler nicht mitgebracht 
werden. Derartige Gegenstwerden. Derartige Gegenstäände sind dem Lehrer auf nde sind dem Lehrer auf 
Verlangen zu Verlangen zu üübergeben. Abgenommene Gegenstbergeben. Abgenommene Gegenstäände sind nde sind 
nach Beendigung des Unterrichtes bzw. der nach Beendigung des Unterrichtes bzw. der 
Schulveranstaltung oder der schulbezogenen Veranstaltung Schulveranstaltung oder der schulbezogenen Veranstaltung 
dem Schdem Schüüler zurler zurüückzugeben, sofern es sich nicht um ckzugeben, sofern es sich nicht um 
sicherheitsgefsicherheitsgefäährdendehrdende GegenstGegenstäände handelt. nde handelt. 
SicherheitsgefSicherheitsgefäährdende Gegensthrdende Gegenstäände dnde düürfen nur dem rfen nur dem 
Erziehungsberechtigten Erziehungsberechtigten -- sofern der Schsofern der Schüüler ler 
eigenberechtigt ist, diesem eigenberechtigt ist, diesem -- ausgefolgt werden, wenn ausgefolgt werden, wenn 
deren Besitz nicht sonstigen Rechtsvorschriften deren Besitz nicht sonstigen Rechtsvorschriften 
widerspricht. widerspricht. 



SicherheitsgefSicherheitsgefäährdende hrdende 
GegenstGegenstäändende

SicherheitsgefSicherheitsgefäährdende Gegensthrdende Gegenstäände sind nde sind 
zBzB Waffen im Sinne des Waffengesetzes (Waffen im Sinne des Waffengesetzes (§§
11). Danach ist der Besitz von Waffen, 11). Danach ist der Besitz von Waffen, 
Munition und Knallpatronen Personen unter Munition und Knallpatronen Personen unter 
18 Jahren verboten.18 Jahren verboten.
Aber auch Waffenattrappen und sonstige Aber auch Waffenattrappen und sonstige 
GegenstGegenstäände, die in irgendeiner Weise andere nde, die in irgendeiner Weise andere 
Personen in ihrer kPersonen in ihrer köörperlichen Sicherheit rperlichen Sicherheit 
gefgefäährden khrden köönnen (nnen (zBzB SoftgunsSoftguns, Messer etc)., Messer etc).



Waffenattrappen ?Waffenattrappen ?
Die Salzburger Landesregierung hat mit Verordnung vom 15. SeptemDie Salzburger Landesregierung hat mit Verordnung vom 15. September 2010, ber 2010, LGBlLGBl Nr. Nr. 
66/2010 auf Grund des 66/2010 auf Grund des §§ 39a des Salzburger Jugendgesetzes39a des Salzburger Jugendgesetzes verordnet, dass verordnet, dass 
FederFeder--, Gasdruck, Gasdruck-- oder elektrisch betriebene Waffen, Waffenattrappen sowie oder elektrisch betriebene Waffen, Waffenattrappen sowie 
Waffenspielzeugobjekte (z.B. Waffenspielzeugobjekte (z.B. SoftgunsSoftguns), die zum T), die zum Tööten von Menschen geeigneten ten von Menschen geeigneten 
Schusswaffen Schusswaffen äähnlich aussehen, als Gegensthnlich aussehen, als Gegenstäände gelten, die Kinder und Jugendliche in nde gelten, die Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung gefihrer Entwicklung gefäährden khrden köönnen. nnen. 
Dies bedeutet, dass solche GegenstDies bedeutet, dass solche Gegenstäände einem Kind oder Jugendlichen nicht angeboten, nde einem Kind oder Jugendlichen nicht angeboten, 
weitergegeben oder zugweitergegeben oder zugäänglich gemacht werden dnglich gemacht werden düürfen bzw. Kinder und Jugendliche rfen bzw. Kinder und Jugendliche 
diese Gegenstdiese Gegenstäände nicht erwerben, dauernd oder vornde nicht erwerben, dauernd oder vorüübergehend besitzen oder benbergehend besitzen oder benüützen tzen 
ddüürfen.rfen.
FFüühren Kinder oder Jugendliche derartige Gegensthren Kinder oder Jugendliche derartige Gegenstäände in der Schule mit sich, so sind nde in der Schule mit sich, so sind 
ihnen diese abzunehmen, die Erziehungsberechtigten ihnen diese abzunehmen, die Erziehungsberechtigten üüber diese Abnahme zu informieren ber diese Abnahme zu informieren 
bzw. diese Gegenstbzw. diese Gegenstäände ausschliende ausschließßlich den Erziehungsberechtigten auszufolgen und zwar lich den Erziehungsberechtigten auszufolgen und zwar 
mit dem ausdrmit dem ausdrüücklichen Hinweis, dass es sich um jugendgefcklichen Hinweis, dass es sich um jugendgefäährdende Gegensthrdende Gegenstäände nde iSdiSd
Salzburger Jugendgesetzes handelt und den Kindern nicht zugSalzburger Jugendgesetzes handelt und den Kindern nicht zugäänglich gemacht werden nglich gemacht werden 
ddüürfen. Zeigen sich die Erziehungsberechtigen diesbezrfen. Zeigen sich die Erziehungsberechtigen diesbezüüglich nicht einsichtig bzw. kommt glich nicht einsichtig bzw. kommt 
es zu einem Wiederholungsfall, hat eine Meldung gem. es zu einem Wiederholungsfall, hat eine Meldung gem. §§ 37 JWG an den zust37 JWG an den zustäändigen ndigen 
JugendwohlfahrtstrJugendwohlfahrtsträäger (Bezirkshauptmannschaft/Jugendamt) zu erfolgen.ger (Bezirkshauptmannschaft/Jugendamt) zu erfolgen.



§§ 6 Abs. 1 Schulordnung6 Abs. 1 Schulordnung

SchSchüüler, Lehrer, sonstige Bedienstete der ler, Lehrer, sonstige Bedienstete der 
Schule sowie Personen, die gemSchule sowie Personen, die gemäßäß §§ 44a 44a 
des Schulunterrichtsgesetzes mit der des Schulunterrichtsgesetzes mit der 
Beaufsichtigung von SchBeaufsichtigung von Schüülern betraut sind, lern betraut sind, 
sind verpflichtet, besondere Ereignisse, die sind verpflichtet, besondere Ereignisse, die 
die Sicherheit gefdie Sicherheit gefäährden, unverzhrden, unverzüüglich dem glich dem 
Schulleiter zu melden.Schulleiter zu melden.



§§ 8 Abs. 1 Schulordnung8 Abs. 1 Schulordnung
Im Rahmen des Im Rahmen des §§ 47 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes sind folgende 47 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes sind folgende 
Erziehungsmittel anzuwenden:Erziehungsmittel anzuwenden:
a) bei positivem Verhalten des Scha) bei positivem Verhalten des Schüülers:lers:

ErmutigungErmutigung
AnerkennungAnerkennung
LobLob
DankDank

b)beib)bei einem Fehlverhalten des Scheinem Fehlverhalten des Schüülers:lers:
AufforderungAufforderung
ZurechtweisungZurechtweisung
Erteilung von AuftrErteilung von Aufträägen zur nachtrgen zur nachträäglichen Erfglichen Erfüüllung llung 
versversääumter Pflichtenumter Pflichten
beratendes bzw. belehrendes Gesprberatendes bzw. belehrendes Gesprääch mit dem Schch mit dem Schüülerler
beratendes bzw. belehrendes Gesprberatendes bzw. belehrendes Gesprääch unter ch unter BeiziehungBeiziehung 
der Erziehungsberechtigten,der Erziehungsberechtigten,
Verwarnung.Verwarnung.

Die genannten Erziehungsmittel kDie genannten Erziehungsmittel köönnen vom Lehrer, vom nnen vom Lehrer, vom 
Klassenvorstand und vom Schulleiter, in besonderen FKlassenvorstand und vom Schulleiter, in besonderen Fäällen auch von llen auch von 
der Schulbehder Schulbehöörde erster Instanz, angewendet werden.rde erster Instanz, angewendet werden.



§§ 8 Abs. 2 Schulordnung8 Abs. 2 Schulordnung

ErziehungsmaErziehungsmaßßnahmen sollen mnahmen sollen mööglichst unmittelbar glichst unmittelbar 
erfolgen und in einem sinnvollen Bezug zum Verhalten des erfolgen und in einem sinnvollen Bezug zum Verhalten des 
SchSchüülers stehen. Sie sollen dem Schlers stehen. Sie sollen dem Schüüler einsichtig sein und ler einsichtig sein und 
eine die Erziehung des Scheine die Erziehung des Schüülers flers föördernde Wirkung haben.rdernde Wirkung haben.

Dies entspricht Dies entspricht §§ 47 47 SchUGSchUG, der sp, der spääter noch nter noch nääher her 
erlerlääutert wird.utert wird.



HausordnungenHausordnungen

Hausordnungen kHausordnungen köönnen gem. nnen gem. §§ 44 Abs. 144 Abs. 1
SchUGSchUG in Verbindung mit in Verbindung mit §§ 63 a Abs. 2 Z1 lit. c 63 a Abs. 2 Z1 lit. c 
und  und  §§ 64 Abs. 2  Z1 lit. d durch das Klassen64 Abs. 2  Z1 lit. d durch das Klassen-- und und 
Schulforum Schulforum bzwbzw durch den durch den 
Schulgemeinschaftsausschuss beschlossen werden.Schulgemeinschaftsausschuss beschlossen werden.
Hausordnungen sind dem BSR Hausordnungen sind dem BSR bzwbzw LSR zur LSR zur 
Kenntnis zu bringen und durch Anschlag an der Kenntnis zu bringen und durch Anschlag an der 
Schule kundzumachen.Schule kundzumachen.



VerhaltensvereinbarungenVerhaltensvereinbarungen

Sind Teil der HausordnungSind Teil der Hausordnung
DDüürfen den Schulgesetzen nicht rfen den Schulgesetzen nicht 

widersprechenwidersprechen
Gehen auf schulspezifische Besonderheiten Gehen auf schulspezifische Besonderheiten 

einein
Sollen positive AbsichtserklSollen positive Absichtserkläärungen, nicht rungen, nicht 

Verbote seinVerbote sein



Untersuchen einer SchultascheUntersuchen einer Schultasche
Das Durchsuchen einer Schultasche ist nur dann problemlos, wenn Das Durchsuchen einer Schultasche ist nur dann problemlos, wenn der der 
betreffende Schbetreffende Schüüler/die Schler/die Schüülerin zustimmt.lerin zustimmt.

Ansonsten ist bei einem konkreten Verdacht (gefAnsonsten ist bei einem konkreten Verdacht (gefäährliche Gegensthrliche Gegenstäände,nde,
Suchtgift etc) die Polizei zu verstSuchtgift etc) die Polizei zu verstäändigen. Der Schndigen. Der Schüüler sollte aufgekller sollte aufgekläärt rt 
werden, dass ein konkreter Verdacht besteht und er so lange werden, dass ein konkreter Verdacht besteht und er so lange 
festgehalten werden kann, bis die Polizei kommt.festgehalten werden kann, bis die Polizei kommt.

GgfGgf Anhalterecht nach Anhalterecht nach §§ 80 StPO80 StPO

Durchsuchungsbefugnisse der Polizei sind imDurchsuchungsbefugnisse der Polizei sind im
Sicherheitspolizeigesetz geregelt (BGBl. Nr. 566/1991)Sicherheitspolizeigesetz geregelt (BGBl. Nr. 566/1991)



§§ 40 SPG (Durchsuchung von 40 SPG (Durchsuchung von 
Menschen)Menschen)

(1) Die Organe des (1) Die Organe des ööffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermäächtigt, Menschen, die chtigt, Menschen, die 
festgenommen worden sind, zu durchsuchen, um sicherzustellen, festgenommen worden sind, zu durchsuchen, um sicherzustellen, dadaßß diese wdiese wäährend hrend 
ihrer Anhaltung weder ihre eigene kihrer Anhaltung weder ihre eigene köörperliche Sicherheit noch die anderer gefrperliche Sicherheit noch die anderer gefäährden und hrden und 
nicht flnicht flüüchten.chten.
(2) Die Organe des (2) Die Organe des ööffentlichen Sicherheitsdienstes sind auffentlichen Sicherheitsdienstes sind außßerdem ermerdem ermäächtigt, Menschen chtigt, Menschen 
zu durchsuchen, zu durchsuchen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmenwenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dieseist, diese
ststüünden mit einem gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum gnden mit einem gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum gerichteten erichteten 
gefgefäährlichen Angriff in Zusammenhang und hhrlichen Angriff in Zusammenhang und häätten einen Gegenstand bei sich, von dem tten einen Gegenstand bei sich, von dem 
Gefahr ausgeht.Gefahr ausgeht.
(3) Die den Organen des (3) Die den Organen des ööffentlichen Sicherheitsdienstes in den Abs. 1 und 2 ffentlichen Sicherheitsdienstes in den Abs. 1 und 2 
eingereingerääumten Befugnisse gelten auch fumten Befugnisse gelten auch füür das r das ÖÖffnen und das Durchsuchen von ffnen und das Durchsuchen von 
BehBehäältnissen (ltnissen (zBzB Koffer oder Taschen),Koffer oder Taschen), die der Betroffene bei sich hat.die der Betroffene bei sich hat.
(4) Bei Durchsuchungen gem(4) Bei Durchsuchungen gemäßäß Abs. 1 und 2 haben sich die Organe des Abs. 1 und 2 haben sich die Organe des ööffentlichen ffentlichen 
Sicherheitsdienstes auf eine Durchsuchung der Kleidung und eine Sicherheitsdienstes auf eine Durchsuchung der Kleidung und eine Besichtigung des Besichtigung des 
KKöörpers zu beschrrpers zu beschräänken, es sei denn, es wnken, es sei denn, es wääre auf Grund bestimmter Tatsachen re auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, der Betroffene habe einen Gegenstand in seinem Kanzunehmen, der Betroffene habe einen Gegenstand in seinem Köörper versteckt; in rper versteckt; in 
solchen Fsolchen Fäällen ist mit der Durchsuchung ein Arzt zu betrauen.llen ist mit der Durchsuchung ein Arzt zu betrauen.



Rundschreiben Nr. 56/2001Rundschreiben Nr. 56/2001

NNääheres dazu hat das BMUKK im heres dazu hat das BMUKK im 
Rundschreiben Nr. 56/2001 erlassen. Dieses Rundschreiben Nr. 56/2001 erlassen. Dieses 
enthenthäält Regelungen lt Regelungen üüber Ermittlungen in ber Ermittlungen in 
Schulen beim Verdacht gerichtlich strafbarer Schulen beim Verdacht gerichtlich strafbarer 
Handlungen. Das Rundschreiben sollte an Handlungen. Das Rundschreiben sollte an 
allen Schulen aufliegen und befindet sich in allen Schulen aufliegen und befindet sich in 
den Anlagen zum Referat.den Anlagen zum Referat.



Darf ich ein Handy abnehmen?Darf ich ein Handy abnehmen?
GemGem §§ 4 Abs. 4 der Schulordnung d4 Abs. 4 der Schulordnung düürfen Gegenstrfen Gegenstäände, diende, die
den Schulbetrieb stden Schulbetrieb stöören, nicht mitgebracht werden.ren, nicht mitgebracht werden.
NNääheres kann die Hausordnung regeln. Ein Handy kannheres kann die Hausordnung regeln. Ein Handy kann
durchaus den Unterricht stdurchaus den Unterricht stöören, daher ist eine Abnahmeren, daher ist eine Abnahme
zulzuläässig.ssig.
Sinnvoll wSinnvoll wääre re zBzB eine Regelung in der Hausordnung,eine Regelung in der Hausordnung,
wonach Handys im Unterricht abgeschaltet oder lautlos wonach Handys im Unterricht abgeschaltet oder lautlos 
gestellt werden mgestellt werden müüssen, bei Zuwiderhandlung Abnahme. ssen, bei Zuwiderhandlung Abnahme. 
Bei Schularbeiten und Tests kBei Schularbeiten und Tests köönnen Handys ein nnen Handys ein 
unerlaubtes Hilfsmittel gem. unerlaubtes Hilfsmittel gem. §§ 11 Abs. 4 LB11 Abs. 4 LB--VO sein.VO sein.
RRüückgabe nach Beendigung des Unterrichts.ckgabe nach Beendigung des Unterrichts.



Darf ich ein Messer abnehmen?Darf ich ein Messer abnehmen?
Ganz klar ja, auch hier gem. Ganz klar ja, auch hier gem. §§ 4 Abs. 4 Schulordnung. Gilt 4 Abs. 4 Schulordnung. Gilt 
nicht nur fnicht nur füür Messer, sondern auch andere gefr Messer, sondern auch andere gefäährliche hrliche 
GegenstGegenstäände (Schusswaffen, nde (Schusswaffen, SoftgunsSoftguns etc)etc)

RRüückgabe aber nur an die Erziehungsberechtigten (dem ckgabe aber nur an die Erziehungsberechtigten (dem 
SchSchüüler nur wenn er volljler nur wenn er volljäährig ist). Keine Rhrig ist). Keine Rüückgabe, wenn ckgabe, wenn 
der Besitz der Gegenstder Besitz der Gegenstäände nach sonstigen nde nach sonstigen 
Rechtsvorschriften verboten ist.Rechtsvorschriften verboten ist.

EnstehenEnstehen im Zuge der Abnahme gefim Zuge der Abnahme gefäährliche Situationen, hrliche Situationen, zBzB
Handgemenge mit dem SchHandgemenge mit dem Schüüler, Gefler, Gefäährdung anderer hrdung anderer 
Personen, ist die Polizei zu verstPersonen, ist die Polizei zu verstäändigen.ndigen.



Muss ich bei Raufereien Muss ich bei Raufereien 
dazwischen gehen?dazwischen gehen?

Ja, dies ergibt sich aus der Aufsichtspflicht. Vgl. Ja, dies ergibt sich aus der Aufsichtspflicht. Vgl. §§ 51 Abs. 3 51 Abs. 3 SchUGSchUG::

Der Lehrer hat …[bei der Beaufsichtigung] insbesondere auf die körperliche
Sicherheit und auf die Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren nach 
Kräften abzuwehren.

Der Aufsichtserlass (RS Nr. 15/2005) regelt hierzu näher:

Aus dem Wort "insbesondere" ergibt sich, dass sich eine ordnungsgemäße 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht nicht nur auf die ausdrücklich erwähnte 
körperliche Sicherheit bzw. Gesundheit der Schüler bezieht, sondern darüber 
hinaus auch die Verpflichtung beinhaltet, körperliche bzw. wirtschaftliche 
Schädigungen dritter Personen bzw. deren Eigentum, ebenso wie etwa von 
Bundeseigentum, durch Schüler hintan zu halten.

Der Aufsichtserlass findet sich in den Unterlagen zum Referat.



Wenn das nicht ausreichtWenn das nicht ausreicht……

Kann der Lehrer die Situation nicht allein Kann der Lehrer die Situation nicht allein 
unter Kontrolle bringen, sind andere unter Kontrolle bringen, sind andere 
geeignete Personen um Hilfe zu ersuchen. geeignete Personen um Hilfe zu ersuchen. 
Im Notfall ist die Polizei zu verstIm Notfall ist die Polizei zu verstäändigen.ndigen.



Der AufsichtserlassDer Aufsichtserlass
Erlass des BMUKK, RS Nr. 15/2005Erlass des BMUKK, RS Nr. 15/2005
Ist eine Zusammenfassung einschlIst eine Zusammenfassung einschläägiger giger 

Vorschriften betreffend die AufsichtsfVorschriften betreffend die Aufsichtsfüührung an hrung an 
der Schule der Schule bzwbzw bei Schulveranstaltungen und bei Schulveranstaltungen und 
schulbezogenen Veranstaltungen.schulbezogenen Veranstaltungen.

Darin enthalten sind Regelungen aus dem Darin enthalten sind Regelungen aus dem SchUGSchUG, , 
der Schulordnung, der der Schulordnung, der 
Schulveranstaltungsverordnung, BDG, AHG, Schulveranstaltungsverordnung, BDG, AHG, 
OrgHGOrgHG, StGB etc., StGB etc.

Siehe BeilagenSiehe Beilagen



Darf ich mich bei einem Darf ich mich bei einem ÜÜbergriff bergriff 
durch durch eine(neine(n) ) SchSchüüler(inler(in) wehren?) wehren?

Ja, eine Abwehr von Ja, eine Abwehr von ÜÜbergriffen ist zulbergriffen ist zuläässig. Bei ssig. Bei 
einem Angriff auf Leben, Gesundheit, keinem Angriff auf Leben, Gesundheit, köörperliche rperliche 
Unversehrtheit, Freiheit oder VermUnversehrtheit, Freiheit oder Vermöögen gibt es das gen gibt es das 
Recht auf Notwehr, geregelt in Recht auf Notwehr, geregelt in §§ 3 StGB.3 StGB.

Darin ist auch das Recht auf Nothilfe, also die Darin ist auch das Recht auf Nothilfe, also die 
Abwehr von Gefahren von anderen, enthalten.Abwehr von Gefahren von anderen, enthalten.

§§ 3 StGB bezieht sich auf Handlungen, die an sich 3 StGB bezieht sich auf Handlungen, die an sich 
strafbar wstrafbar wäären (ren (zBzB KKöörperverletzung, rperverletzung, SachbeschSachbeschäädungdung), ), 
aber angewendet werden maber angewendet werden müüssen, um unmittelbar ssen, um unmittelbar 
drohende rechtswidrige Angriffe von sich oder anderen drohende rechtswidrige Angriffe von sich oder anderen 
abzuwehren.abzuwehren.



§§ 3 StGB3 StGB
(1) Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der (1) Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der VerteidigungVerteidigung bedient, bedient, 
die die notwendignotwendig ist, um einen gegenwist, um einen gegenwäärtigen oder unmittelbar rtigen oder unmittelbar 
drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, kdrohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, köörperliche rperliche 
Unversehrtheit, Freiheit oder VermUnversehrtheit, Freiheit oder Vermöögen von gen von sichsich oder oder einem einem 
anderenanderen abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht gerechtfertigt, abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht gerechtfertigt, 
wenn es offensichtlich ist, wenn es offensichtlich ist, dadaßß dem Angegriffenen blodem Angegriffenen bloßß ein geringer ein geringer 
Nachteil droht und die Verteidigung, insbesondere wegen der SchwNachteil droht und die Verteidigung, insbesondere wegen der Schwere ere 
der zur Abwehr nder zur Abwehr nöötigen Beeintrtigen Beeinträächtigung des Angreifers, chtigung des Angreifers, 
unangemessen ist.unangemessen ist.
(2) Wer das gerechtfertigte Ma(2) Wer das gerechtfertigte Maßß der Verteidigung der Verteidigung üüberschreitet oder berschreitet oder 
sich einer offensichtlich unangemessenen Verteidigung (Abs.sich einer offensichtlich unangemessenen Verteidigung (Abs. 1) 1) 
bedient, ist, wenn dies lediglich aus Bestbedient, ist, wenn dies lediglich aus Bestüürzung, Furcht oder Schrecken rzung, Furcht oder Schrecken 
geschieht, nur strafbar, wenn die geschieht, nur strafbar, wenn die ÜÜberschreitung auf Fahrlberschreitung auf Fahrläässigkeit ssigkeit 
beruht und die fahrlberuht und die fahrläässige Handlung mit Strafe bedroht ist.ssige Handlung mit Strafe bedroht ist.



Entschuldigender Notstand (Entschuldigender Notstand (§§ 10 10 
StGB)StGB)

(1)  Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelb(1)  Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar ar 
drohenden drohenden bedeutenden Nachteilbedeutenden Nachteil von sich oder einem anderen von sich oder einem anderen 
abzuwenden, ist entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende abzuwenden, ist entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende 
Schaden nicht unverhSchaden nicht unverhäältnismltnismäßäßig schwerer wiegt als der Nachteil, den ig schwerer wiegt als der Nachteil, den 
sie abwenden soll, und in der Lage des Tsie abwenden soll, und in der Lage des Tääters von einem mit den ters von einem mit den 
rechtlich geschrechtlich geschüützten Werten verbundenen Menschen kein anderes tzten Werten verbundenen Menschen kein anderes 
Verhalten zu erwarten war.Verhalten zu erwarten war.
(2) Der T(2) Der Tääter ist nicht entschuldigt, wenn er sich der Gefahr ohne ter ist nicht entschuldigt, wenn er sich der Gefahr ohne 
einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund bewubewußßtt ausgesetzt ausgesetzt 
hat. Der That. Der Tääter ist wegen fahrlter ist wegen fahrläässiger Begehung zu bestrafen, wenn er ssiger Begehung zu bestrafen, wenn er 
die Voraussetzungen, unter denen seine Handlung entschuldigt wdie Voraussetzungen, unter denen seine Handlung entschuldigt wääre, re, 
in einem Irrtum angenommen hat, der auf Fahrlin einem Irrtum angenommen hat, der auf Fahrläässigkeit beruhte, und ssigkeit beruhte, und 
die fahrldie fahrläässige Begehung mit Strafe bedroht ist.ssige Begehung mit Strafe bedroht ist.



Ausschluss und SuspendierungAusschluss und Suspendierung
Im Im SchulorganisationgesetzSchulorganisationgesetz ist in ist in §§ 2 die Aufgabe 2 die Aufgabe 

der der öösterreichischen Schule definiert.sterreichischen Schule definiert.
Die SchDie Schüülerpflichten sind in lerpflichten sind in §§ 43 43 SchUGSchUG normiert.normiert.
Mit Bezug auf  Mit Bezug auf  §§ 2 2 SchOGSchOG werden in werden in §§ 47 47 SchUGSchUG

die in Betracht kommenden Erziehungsmittel die in Betracht kommenden Erziehungsmittel 
genannt.genannt.

In In §§ 49 49 SchUGSchUG werden Ausschluss und werden Ausschluss und 
Suspendierung von SchSuspendierung von Schüülern beschrieben. Die lern beschrieben. Die 
Abgrenzung dieser beiden Abgrenzung dieser beiden MassnahmenMassnahmen 
voneinander bereitet oft Schwierigkeiten.voneinander bereitet oft Schwierigkeiten.



§§ 43 43 SchUGSchUG (Pflichten der Sch(Pflichten der Schüüler)ler)
(1) Die Sch(1) Die Schüüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre ler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre 

Einordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Einordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der 
ErfErfüüllung der Aufgabe der llung der Aufgabe der öösterreichischen Schule (sterreichischen Schule (§§ 2 des 2 des 
Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die UnterrichtsarbeiSchulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit t 
((§§ 17) zu f17) zu föördern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil rdern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil 
an ganztan ganztäägigen Schulformen, zu dem sie angemeldet sind) gigen Schulformen, zu dem sie angemeldet sind) 
regelmregelmäßäßig und pig und püünktlich zu besuchen, die erforderlichen nktlich zu besuchen, die erforderlichen 
Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die 
Hausordnung einzuhalten.Hausordnung einzuhalten.

(2) Der Sch(2) Der Schüüler ist ler ist üüber Auftrag des Schulleiters, eines ber Auftrag des Schulleiters, eines 
Abteilungsvorstandes, eines Fachvorstandes oder eines Lehrers, aAbteilungsvorstandes, eines Fachvorstandes oder eines Lehrers, an n 
HHööheren Internatsschulen auch eines Erziehers verpflichtet, heren Internatsschulen auch eines Erziehers verpflichtet, 
vorsvorsäätzlich durch ihn herbeigeftzlich durch ihn herbeigefüührte Beschhrte Beschäädigungen oder digungen oder 
Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer 
Einrichtungen zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist.Einrichtungen zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist.



§§ 47 47 SchUGSchUG (Mitwirkung der (Mitwirkung der 
Schule an der Erziehung)Schule an der Erziehung)

(1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der (1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der 
SchSchüüler (ler (§§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) hat der Lehrer in 2 des Schulorganisationsgesetzes) hat der Lehrer in 
seiner Unterrichtsseiner Unterrichts-- und Erziehungsarbeit die der Erziehungssituation und Erziehungsarbeit die der Erziehungssituation 
angemessenen persangemessenen persöönlichkeitsnlichkeits-- und gemeinschaftsbildenden und gemeinschaftsbildenden 
Erziehungsmittel anzuwenden, die insbesondere Anerkennung, Erziehungsmittel anzuwenden, die insbesondere Anerkennung, 
Aufforderung oder Zurechtweisung sein kAufforderung oder Zurechtweisung sein köönnen. Diese Mannen. Diese Maßßnahmen nahmen 
kköönnen auch vom Klassenvorstand und vom Schulleiter nnen auch vom Klassenvorstand und vom Schulleiter 
(Abteilungsvorstand), in besonderen F(Abteilungsvorstand), in besonderen Fäällen auch von der llen auch von der 
SchulbehSchulbehöörde erster Instanz ausgesprochen werden. Der erste Satz rde erster Instanz ausgesprochen werden. Der erste Satz 
gilt auch fgilt auch füür Erzieher im Betreuungsteil an ganztr Erzieher im Betreuungsteil an ganztäägigen gigen 
Schulformen.Schulformen.

(2) Wenn es aus erzieherischen Gr(2) Wenn es aus erzieherischen Grüünden oder zur Aufrechterhaltung nden oder zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung notwendig erscheint, kann der Schulleiter einen der Ordnung notwendig erscheint, kann der Schulleiter einen 
SchSchüüler in eine Parallelklasse, bei ler in eine Parallelklasse, bei lehrgangsmlehrgangsmäßäßigenigen Berufsschulen Berufsschulen 
auch in einen anderen Lehrgang versetzen. Wenn mit einer solchenauch in einen anderen Lehrgang versetzen. Wenn mit einer solchen 
MaMaßßnahme nicht das Auslangen gefunden werden kann, kann die nahme nicht das Auslangen gefunden werden kann, kann die 
Schulkonferenz (bei Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sSchulkonferenz (bei Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, ind, 
die Abteilungskonferenz) die Stellung eines Antrages auf die Abteilungskonferenz) die Stellung eines Antrages auf AusschluAusschlußß 
des Schdes Schüülers (lers (§§ 49 Abs.49 Abs. 2) androhen.2) androhen.



§§ 47 47 SchUGSchUG (Fortsetzung)(Fortsetzung)
(3) K(3) Köörperliche Zrperliche Züüchtigung, beleidigende chtigung, beleidigende ÄÄuußßerungen und erungen und 

Kollektivstrafen sind verboten.Kollektivstrafen sind verboten.
(4) Im Rahmen der Mitwirkung an der Erziehung kann das (4) Im Rahmen der Mitwirkung an der Erziehung kann das 

Verhalten des SchVerhalten des Schüülers aulers außßerhalb der Schule erhalb der Schule 
berberüücksichtigt werden; cksichtigt werden; hiebeihiebei ddüürfen nur Marfen nur Maßßnahmen nahmen 
gemgemäßäß Abs.Abs. 1 und 1 und §§ 48 gesetzt werden. Eine Bestrafung 48 gesetzt werden. Eine Bestrafung 
ffüür ein Verhalten, das r ein Verhalten, das AnlaAnlaßß zu Mazu Maßßnahmen der nahmen der 
Erziehungsberechtigten, Erziehungsberechtigten, derJugendwohlfahrtsbehderJugendwohlfahrtsbehöördenrden, , 
sonstiger Verwaltungsbehsonstiger Verwaltungsbehöörden oder der Gerichte ist, ist rden oder der Gerichte ist, ist 
unzulunzuläässig.ssig.



§§ 49 Abs. 1 und 2 49 Abs. 1 und 2 SchUGSchUG 
(Ausschluss)(Ausschluss)

(1) Wenn ein Sch(1) Wenn ein Schüüler seine Pflichten (ler seine Pflichten (§§ 43) in schwer wiegender Weise verletzt 43) in schwer wiegender Weise verletzt 
und die Anwendung von Erziehungsmitteln gemund die Anwendung von Erziehungsmitteln gemäßäß §§ 47 oder von 47 oder von 
MaMaßßnahmen gemnahmen gemäßäß der Hausordnung erfolglos bleibt oder wenn das der Hausordnung erfolglos bleibt oder wenn das 
Verhalten eines SchVerhalten eines Schüülers eine dauernde Geflers eine dauernde Gefäährdung von Mitschhrdung von Mitschüülern oder lern oder 
anderer an der Schule tanderer an der Schule täätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, tigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, 
kköörperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt, ist der Scrperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt, ist der Schhüüler von ler von 
der Schule auszuschlieder Schule auszuschließßen. An allgemein bildenden Pflichtschulen ist ein en. An allgemein bildenden Pflichtschulen ist ein 
Ausschluss nur zulAusschluss nur zuläässig, wenn das Verhalten des Schssig, wenn das Verhalten des Schüülers eine dauernde lers eine dauernde 
GefGefäährdung von Mitschhrdung von Mitschüülern oder anderer an der Schule tlern oder anderer an der Schule täätigen Personen tigen Personen 
hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, khinsichtlich ihrer Sittlichkeit, köörperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums rperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums 
darstellt und die Erfdarstellt und die Erfüüllung der Schulpflicht gesichert ist.llung der Schulpflicht gesichert ist.

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs.(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die Schulkonferenz (bei 1 hat die Schulkonferenz (bei 
Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, die AbteilungskSchulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) onferenz) 
einen Antrag auf einen Antrag auf AusschluAusschlußß des Schdes Schüülers an die Schulbehlers an die Schulbehöörde erster Instanz rde erster Instanz 
zu stellen. Dem Schzu stellen. Dem Schüüler ist vor der ler ist vor der BeschluBeschlußßfassungfassung üüber die Antragstellung ber die Antragstellung 
Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. ÜÜberdies ist den berdies ist den 
Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. DErziehungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die ie 
Schulkonferenz hat bei ihrer Beratung die fSchulkonferenz hat bei ihrer Beratung die füür und gegen den r und gegen den AusschluAusschlußß 
sprechenden Grsprechenden Grüünde zu bernde zu berüücksichtigen und ihren Antrag zu begrcksichtigen und ihren Antrag zu begrüünden. nden. 
Eine Zweitschrift des Antrages ist dem SchEine Zweitschrift des Antrages ist dem Schüüler zuzustellen.ler zuzustellen.



§§ 49 Abs. 3 49 Abs. 3 SchUGSchUG 
(Suspendierung) und Abs. 4(Suspendierung) und Abs. 4

(3) Die Schulbeh(3) Die Schulbehöörde erster Instanz hat bei Gefahr im Verzug auszusprechen, rde erster Instanz hat bei Gefahr im Verzug auszusprechen, 
dadaßß der Schder Schüüler vom weiteren Schulbesuch suspendiert wird. Die ler vom weiteren Schulbesuch suspendiert wird. Die 
Suspendierung darf mit hSuspendierung darf mit hööchstens vier Wochen bemessen werden; sie ist chstens vier Wochen bemessen werden; sie ist 
unverzunverzüüglich aufzuheben, sobald sich im Zuge des Verfahrens ergibt, glich aufzuheben, sobald sich im Zuge des Verfahrens ergibt, dadaßß 
die Voraussetzungen nach Abs.die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht oder nicht mehr gegeben sind. Der 1 nicht oder nicht mehr gegeben sind. Der 
SchSchüüler ist berechtigt, sich wler ist berechtigt, sich wäährend der Suspendierung hrend der Suspendierung üüber den ber den 
durchgenommenen Lehrstoff regelmdurchgenommenen Lehrstoff regelmäßäßig zu informieren. Am Ende eines ig zu informieren. Am Ende eines 
Unterrichtsjahres ist dem SchUnterrichtsjahres ist dem Schüüler Gelegenheit zur Ablegung einer ler Gelegenheit zur Ablegung einer 
FeststellungsprFeststellungsprüüfung gemfung gemäßäß §§ 20 Abs.20 Abs. 2 zu geben, soweit eine Beurteilung 2 zu geben, soweit eine Beurteilung 
wegen der Dauer der Suspendierung sonst nicht mwegen der Dauer der Suspendierung sonst nicht mööglich wglich wääre.re.

(4) Die Schulbeh(4) Die Schulbehöörde erster Instanz hat nach Durchfrde erster Instanz hat nach Durchfüührung des hrung des 
Ermittlungsverfahrens die Beendigung des Ermittlungsverfahrens die Beendigung des AusschluAusschlußßverfahrensverfahrens 
festzustellen, wenn die Voraussetzungen im Sinne des Abs.festzustellen, wenn die Voraussetzungen im Sinne des Abs. 1 f1 füür einen r einen 
AusschluAusschlußß nicht vorliegen. Sie kann zugleich dem Schnicht vorliegen. Sie kann zugleich dem Schüüler eine Rler eine Rüüge erteilen ge erteilen 
oder eine Maoder eine Maßßnahme nach nahme nach §§ 47 Abs.47 Abs. 2 anordnen, wenn sein Verhalten zwar 2 anordnen, wenn sein Verhalten zwar 
einen einen AusschluAusschlußß nicht begrnicht begrüündet, er aber sonst gegen seine Pflichten ndet, er aber sonst gegen seine Pflichten 
verstoverstoßßen hat. Andernfalls hat die Schulbehen hat. Andernfalls hat die Schulbehöörde erster Instanz den rde erster Instanz den 
AusschluAusschlußß des Schdes Schüülers mit Bescheid auszusprechen.lers mit Bescheid auszusprechen.



§§ 49 Abs. 549 Abs. 5--9 9 SchUGSchUG
(5) Der (5) Der AusschluAusschlußß kann sich auf die betreffende Schule oder auf alle Schulen in ekann sich auf die betreffende Schule oder auf alle Schulen in einem inem 

nnääher zu bestimmenden Umkreis erstrecken. Von den verschiedenen Foher zu bestimmenden Umkreis erstrecken. Von den verschiedenen Formen des rmen des 
Ausschlusses ist jeweils nur jene Form auszusprechen, mit der deAusschlusses ist jeweils nur jene Form auszusprechen, mit der der angestrebte r angestrebte 
Sicherungszweck im Sinne des Abs.Sicherungszweck im Sinne des Abs. 1 bereits erreicht werden kann.1 bereits erreicht werden kann.

(6) Gegen den (6) Gegen den AusschluAusschlußß ist eine Berufung an die Schulbehist eine Berufung an die Schulbehöörde zweiter Instanz zulrde zweiter Instanz zuläässig; ssig; 
gegen die Entscheidung der Schulbehgegen die Entscheidung der Schulbehöörde zweiter Instanz ist kein ordentliches rde zweiter Instanz ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulRechtsmittel zuläässig.ssig.

(7) Im Falle eines Ausschlusses ist die Aufnahme in eine Schule,(7) Im Falle eines Ausschlusses ist die Aufnahme in eine Schule, auf die sich der auf die sich der 
AusschluAusschlußß erstreckt, weder als ordentlicher noch als auerstreckt, weder als ordentlicher noch als außßerordentlicher Scherordentlicher Schüüler ler 
zulzuläässig. Die Zulassung zu einer Externistenprssig. Die Zulassung zu einer Externistenprüüfung (fung (§§ 42) wird davon nicht ber42) wird davon nicht berüührt.hrt.

(8) Der (8) Der AusschluAusschlußß kann von jener Schulbehkann von jener Schulbehöörde, die ihn rechtskrrde, die ihn rechtskrääftig ausgesprochen hat, ftig ausgesprochen hat, 
auf Antrag des Schauf Antrag des Schüülers eingeschrlers eingeschräänkt oder aufgehoben werden, wenn und soweit nkt oder aufgehoben werden, wenn und soweit 
die Grdie Grüünde fnde füür seine Verhr seine Verhäängung wegfallen oder der Sicherungszweck auf andere ngung wegfallen oder der Sicherungszweck auf andere 
Weise erreicht werden kann.Weise erreicht werden kann.

(9) Sollten f(9) Sollten füür Schr Schüüler allgemeinbildender Pflichtschulen Maler allgemeinbildender Pflichtschulen Maßßnahmen nach Abs.nahmen nach Abs. 1 nicht 1 nicht 
zielfzielfüührendhrend sein, so tritt an die Stelle des Ausschlusses eine Masein, so tritt an die Stelle des Ausschlusses eine Maßßnahme nach Abs.nahme nach Abs. 3 3 
(Suspendierung) und die Einleitung eines Verfahrens gem(Suspendierung) und die Einleitung eines Verfahrens gemäßäß §§ 8 des 8 des 
SchulpflichtgesetzesSchulpflichtgesetzes 19851985



AbgrenzungAbgrenzung

Ausschluss und Suspendierung sind zwei Ausschluss und Suspendierung sind zwei 
unterschiedliche Rechtsinstrumente, die unterschiedliche Rechtsinstrumente, die 
aber in engem Zusammenhang aber in engem Zusammenhang 
zueinander stehen kzueinander stehen köönnen.nnen.

In In §§ 49 49 SchUGSchUG werden zwei verschiedene werden zwei verschiedene 
AnlassfAnlassfäälle flle füür Ausschlr Ausschlüüsse definiert:sse definiert:

a) Pflichtverletzunga) Pflichtverletzung
b) Gefb) Gefäährdung anderer Personenhrdung anderer Personen



PflichtverletzungPflichtverletzung
Voraussetzung fVoraussetzung füür einen Ausschluss nach dieser r einen Ausschluss nach dieser 
Bestimmung ist, dass ein SchBestimmung ist, dass ein Schüüler/eine Schler/eine Schüülerin lerin 
seine/ihre Pflichten, die in seine/ihre Pflichten, die in §§ 43 beschrieben sind, in schwer 43 beschrieben sind, in schwer 
wiegender Weise verletztwiegender Weise verletzt

undund
die Anwendung von Erziehungsmitteln gemdie Anwendung von Erziehungsmitteln gemäßäß §§ 47 oder 47 oder 
von von MassnahmenMassnahmen gemgemäßäß der Hausordnung erfolglos der Hausordnung erfolglos 
bleibt. Erziehungsmittel sind bleibt. Erziehungsmittel sind zBzB Anerkennung, Anerkennung, 
Aufforderung, Zurechtweisung, in schwereren FAufforderung, Zurechtweisung, in schwereren Fäällen llen 
Versetzung in eine Parallelklasse, Androhung der Versetzung in eine Parallelklasse, Androhung der 
Antragstellung auf Ausschluss.Antragstellung auf Ausschluss.



GefGefäährdunghrdung

Der zweite Ausschlussgrund ist die Der zweite Ausschlussgrund ist die 
GefGefäährdung von Mitschhrdung von Mitschüülern oder anderer lern oder anderer 
an der Schule tan der Schule täätigen Personen tigen Personen 
hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, khinsichtlich ihrer Sittlichkeit, köörperlichen rperlichen 
Sicherheit oder ihres Eigentums.Sicherheit oder ihres Eigentums.

Ist Gefahr im Verzug, kann eine Ist Gefahr im Verzug, kann eine 
Suspendierung ausgesprochen werden.Suspendierung ausgesprochen werden.



Die SuspendierungDie Suspendierung
Bei Gefahr im Verzug ist ein Antrag an die SchulbehBei Gefahr im Verzug ist ein Antrag an die Schulbehöörde 1. rde 1. 
Instanz (BSR oder LSR, je nach ZustInstanz (BSR oder LSR, je nach Zustäändigkeit) zu stellen. ndigkeit) zu stellen. 
Die Suspendierung wird durch die SchulbehDie Suspendierung wird durch die Schulbehöörde mit rde mit 
Mandatsbescheid ausgesprochen. Sie kann mit hMandatsbescheid ausgesprochen. Sie kann mit hööchstens chstens 
vier Wochen bemessen werden. Eine Suspendierung ist vier Wochen bemessen werden. Eine Suspendierung ist 
jedoch ein Sicherungsmittel, keine Strafe und auch kein jedoch ein Sicherungsmittel, keine Strafe und auch kein 
Erziehungsmittel! Dies wird hErziehungsmittel! Dies wird hääufig verwechselt.ufig verwechselt.
Es ist zu empfehlen, wEs ist zu empfehlen, wäährend der Dauer der Suspendierung hrend der Dauer der Suspendierung 
üüber die weitere Vorgehensweise zu beraten und ber die weitere Vorgehensweise zu beraten und ggfggf zu zu 
entscheiden. ZB soll nun ein Antrag auf Ausschluss gestellt entscheiden. ZB soll nun ein Antrag auf Ausschluss gestellt 
werden? Dabei ist das Verfahren gem. werden? Dabei ist das Verfahren gem. §§ 49 49 SchUGSchUG
einzuhalten.einzuhalten.



Ein praktisches FallbeispielEin praktisches Fallbeispiel 
(aus dem wirklichen Leben!)(aus dem wirklichen Leben!)

Ein Vater mEin Vater mööchte seiner Tochter, die die Volksschule besucht, in der Frchte seiner Tochter, die die Volksschule besucht, in der Früüh ein h ein 
Jausenpackerl herrichten. Es geht daheim sehr hektisch zu, denn Jausenpackerl herrichten. Es geht daheim sehr hektisch zu, denn es ist schon es ist schon 
spspäät und der Hund will t und der Hund will schliesslichschliesslich auch sein Futter. Der Papa schafft es auch sein Futter. Der Papa schafft es 
nicht ein Jausenpackerl zusammenzustellen, aber stattdessen nicht ein Jausenpackerl zusammenzustellen, aber stattdessen schmeisstschmeisst er in er in 
der Eile versehentlich sein Handy in die Schultasche der Tochterder Eile versehentlich sein Handy in die Schultasche der Tochter..

Im Laufe des Vormittags bemerkt er plIm Laufe des Vormittags bemerkt er plöötzlich, das Handy ist weg! Verzweifelt tzlich, das Handy ist weg! Verzweifelt 
rennt er durch die ganze Wohnung und sein Brennt er durch die ganze Wohnung und sein Büüro, sucht ro, sucht üüberall. berall. SchliesslichSchliesslich
kommt ihm die Idee, er ruft vom Festnetz aus sein Handy an, um zkommt ihm die Idee, er ruft vom Festnetz aus sein Handy an, um zu hu höören wo ren wo 
es les lääutet. Doch in der ganzen Wohnung bleibt es still, nirgends ist eutet. Doch in der ganzen Wohnung bleibt es still, nirgends ist ein Handy zu in Handy zu 
hhöören!ren!

Inzwischen in der Schule: Es lInzwischen in der Schule: Es lääutet immer wieder im Klassenzimmer, utet immer wieder im Klassenzimmer, 
dabei ist doch in der Hausordnung festgelegt dass Handys im dabei ist doch in der Hausordnung festgelegt dass Handys im 
Klassenzimmer nichts verloren haben! Klassenzimmer nichts verloren haben! SchliesslichSchliesslich lläässt es sich nicht sst es sich nicht 
mehr leugnen, das Lmehr leugnen, das Lääuten dringt aus einer Schultascheuten dringt aus einer Schultasche……

Zum Schluss die klassische Juristenfrage: Wie ist die RechtslageZum Schluss die klassische Juristenfrage: Wie ist die Rechtslage??????



Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!



NNüützliche Linkstzliche Links
http://www.ris.bka.gv.at/default.aspxhttp://www.ris.bka.gv.at/default.aspx

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/16169/verhaltensvereinbarungenhttp://www.bmukk.gv.at/medienpool/16169/verhaltensvereinbarungen 
_2.pdf_2.pdf

http://www.ris.bka.gv.at/default.aspx
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/16169/verhaltensvereinbarungen_2.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/16169/verhaltensvereinbarungen_2.pdf
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